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Staat und Film Zu unserem Sonderheft

Der Bürger eines demokratisch regierten Staates betrachtet die staatliche

Polizeigewalt normalerweise als etwas Unerfreuliches, als ein
notwendiges Uebel, ohne das ein geordnetes Zusammenleben in der Polis
undenkbar erscheint, und das man darum je nach Temperament mit mehr
oder weniger Mißmut hinnimmt und dem man sich geduldig unterordnet,
soweit man das Bewußtsein hat, daß damit der Ordnung gedient ist. Doch
diese Geduld hat in einem wirklich demokratischen Staat ihre klaren
Grenzen. Am leichtesten erträgt der Durchschnittsbürger noch von Staats

wegen eine Einschränkung der Freiheit auf dem Sektor der materiellen
Gebrauchsgüter und im Dienste des öffentlichen Verkehrs: Steuergesetze,
Erbschaftsgesetze, Verkehrsordnung usw. usw. Empfindlicher trifft ihn
schon jeder nicht als absolut notwendig erachtete Einbruch in seine
persönliche, private Lebenssphäre, und ganz unerträglich schließlich
erscheint dem freiheitlichen Staatsbürger alles, was nach Kultur- und
Geschmackslenkung, nach propagandistischer Nötigung auf dem geistigen
Sektor riecht. Mit vollem Recht erachtet darum der Bürger die fundamen-
talen Individualrechte der Persönlichkeit: Gewissens- und Glaubensfreiheit,

Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit usw., als minimale Bedingungen
eines menschenwürdigen Zusammenlebens in der Gemeinschaft. Die
geistige Diktatur, d. h. jede gedankliche Bevormundung, wie sie die sog.
autoritären Staaten auf der Rechten wie auf der Linken so selbstverständlich

üben, erscheint einem freiheitlichen Gemüt als ein Greuel. Der Film
ist infolge seiner geistigen Auswirkung als Meinungsbildner ersten Ran-
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